
«Arbeitsrecht@Lunch»
Arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit –  
mögliche Ursachen und Rechtsfolgen

Dienstag, 2. Juni 2026, 12:00 – 13:00 Uhr

Virtuelle Veranstaltung über «Zoom»



«Arbeitsrecht @L unch»
In seiner Online-Seminarreihe vermittelt der Arbeitgeberverband Region Basel 
in kurzer und kompakter Form Fachwissen zu verschiedenen aktuellen oder 
sehr häufig nachgefragten Themen aus dem Arbeitsrecht oder dem unterneh-
merischen Alltag.

Das erste Arbeitsrecht@Lunch in diesem Jahr widmet sich dem Thema «Arbeits
platzbezogene Arbeitsunfähigkeit – mögliche Ursachen und Rechtsfolgen». Die 
arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit wird als besondere Form der Arbeits-
unfähigkeit behandelt. In diesem Online-Kurzseminar thematisieren wir die 
Unterschiede zwischen einer arbeitsplatzbezogenen und nicht arbeitsplatzbe-
zogenen Arbeitsunfähigkeit und deren unterschiedlichen Folgen. Es wird auf 
den Persönlichkeitsschutz – insbesondere Mobbing, sexuelle Belästigung, 
Diskriminierung – als wichtigste Ursache der arbeitsplatzbezogenen Arbeits
unfähigkeit näher eingegangen und erklärt, wie der Arbeitgeber bei solchen 
Vorwürfen vorzugehen hat. Schliesslich erläutern wir Ihnen, welche Auswirkun-
gen eine Freistellung bei einer arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit  
haben kann und zeigen dabei die Schwierigkeit des Zusammenspiels zwischen 
Freistellung und Leistungen der Krankentaggeldversicherung anhand der 
neusten bundesgerichtlichen Rechtsprechung auf.

Programm
Referat
Fragen

12:00 – 12:45 Uhr 
12:45 – 13:00 Uhr 

Referentin
Laetitia Block, MLaw, Arbeitgeberverband Region Basel

Treffpunkt
Das Seminar findet virtuell per «Zoom» statt.  
Der Link wird kurz vor dem Anlass per E-Mail verschickt.

Kosten
CHF 65.– pro Person für Teilnehmer/innen von Mitgliedfirmen  

(Einzelmitglied) des Arbeitgeberverbands Region Basel

CHF 80.– pro Person für Teilnehmer/innen von Kollektivmitgliedern

CHF 100.– pro Person für andere Teilnehmer/innen

(Das Seminar ist eine von der MwSt. ausgenommene Leistung.)

Anmeldung zum « Arbeitsrecht @ Lunch » 
bitte bis 29. Mai 2026 über :
www.arbeitgeberbasel.ch / veranstaltungen | j.michel@arbeitgeberbasel.ch

Bei einer Abmeldung später als eine Woche vor dem Anlass wird die volle Teilnahmegebühr 
verrechnet. Selbstverständlich akzeptieren wir Ersatzteilnehmer.


